
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satzung der HUGO BOSS AG, 
Metzingen 

(Stand: September 2021) 

 



 
A. 

Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 Firma, Sitz 
(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: HUGO BOSS AG. 

(2) Sitz der Gesellschaft ist Metzingen. 

 
§ 2 Gegenstand des Unternehmens 
(1) Gegenstand des Unternehmens sind folgende unmittelbar oder mittelbar auszuübende Tätigkeiten: 

- Entwurf, Herstellung und Vertrieb von Bekleidung, Accessoires und branchenverwandten 

Produkten des Verbrauchsgüterbedarfs, 

- Design und Gestaltung von Mode- und Kosmetikartikeln aller Art und branchenverwandten 

Produkten des Verbrauchsgüterbedarfs, 

- Erwerb, Verkauf, Vergabe und Verwaltung von Produktions- und Vertriebslizenzen, die mit 

vorstehenden Tätigkeiten im Zusammenhang stehen. 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen und Maßnahmen berechtigt, die der Erreichung des 

Gesellschaftszwecks dienen. 

(3) Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen 

Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Unternehmen erwerben oder sie veräußern, sie unter 

einheitlicher Leitung zusammenfassen, Unternehmensverträge mit ihnen schließen oder sich auf die 

Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie ist berechtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise in 

Beteiligungsunternehmen auszugliedern. 

 

§ 3 Bekanntmachungen und Mitteilungen 
(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger. 

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktionären mit deren Zustimmung Informationen im Wege der 

Datenfernübertragung zu übermitteln. 

 
 

B. 
Grundkapital und Aktien 

 
§ 4 Grundkapital 
(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 70.400.000,00 (in Worten: Euro siebzig Millionen 

vierhunderttausend). 

(2) Es ist eingeteilt in 70.400.000 Stück nennwertlose Stammaktien. 



(3) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 AktG 

bestimmt werden. 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10. Mai 2026 mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 17.600.000,00 EUR durch Ausgabe von bis 

zu 17.600.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu 

erhöhen („Genehmigtes Kapital 2021“). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu; das 

Bezugsrecht kann dabei auch in der Weise ausgeübt werden, dass die neuen Aktien von einem oder 

mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstitut(en) oder einem oder mehreren nach § 53 

Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung 

übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht). Der 

Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in 

den folgenden Fällen auszuschließen: 

− zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; 

− wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen den 

Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des 

Ausgabepreises, die möglichst zeitnah zur Platzierung der Aktien erfolgen soll, nicht wesentlich 

unterschreitet und der auf die neu ausgegebenen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen 

wird, entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals insgesamt 10 % nicht überschreitet. 

Maßgebend für die Berechnung der 10 %-Grenze ist die Grundkapitalziffer, die im Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens dieser Ermächtigung mit deren Eintragung in das Handelsregister besteht. 

Sollte zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung die Grundkapitalziffer niedriger sein, ist 

dieser Wert maßgebend. Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals ist es anzurechnen, 

falls während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung von anderen 

Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur 

Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm 

verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht gemäß oder entsprechend § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird. Eine Anrechnung, die nach dem vorstehenden Satz 

wegen der Ausübung von Ermächtigungen (i) zur Ausgabe von neuen Aktien gemäß § 203 Abs. 1 

Satz 1, Abs. 2 Satz 1, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG und/oder (ii) zur Veräußerung von eigenen Aktien 

gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG und/oder (iii) zur Ausgabe von 

Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/ oder Optionsrechten bzw. -pflichten gemäß § 221 

Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt ist, entfällt mit Wirkung für die Zukunft, wenn und 

soweit die jeweilige(n) Ermächtigung(en), deren Ausübung die Anrechnung bewirkte(n), von der 

Hauptversammlung unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften erneut erteilt wird bzw. 

werden; 

− bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen oder anderen Wirtschaftsgütern einschließlich 

Rechten und Forderungen. 

Von den vorstehenden Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts darf der Vorstand nur in 

einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass der anteilige Betrag der unter Ausschluss des 

Bezugsrechts insgesamt ausgegebenen Aktien 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet. 

Maßgebend für die Berechnung der 10 %-Grenze ist die Grundkapitalziffer, die im Zeitpunkt des 



Wirksamwerdens der Ermächtigung mit deren Eintragung in das Handelsregister besteht. Sollte zum 

Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung die Grundkapitalziffer niedriger sein, ist dieser Wert 

maßgebend. Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals ist es anzurechnen, falls während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe 

oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug 

von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei 

das Bezugsrecht ausgeschlossen wird. Eine Anrechnung, die nach dem vorstehenden Satz wegen 

der Ausübung von Ermächtigungen (i) zur Ausgabe von neuen Aktien gemäß § 203 Abs. 1 Satz 1, 

Abs. 2 Satz 1, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG und/oder (ii) zur Veräußerung von eigenen Aktien gemäß § 71 

Abs. 1 Nr. 8, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG und/oder (iii) zur Ausgabe von Schuldverschreibungen mit 

Wandlungs- und/ oder Optionsrechten bzw. -pflichten gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz 

4 AktG erfolgt ist, entfällt mit Wirkung für die Zukunft, wenn und soweit die jeweilige(n) 

Ermächtigung(en), deren Ausübung die Anrechnung bewirkte(n), von der Hauptversammlung unter 

Beachtung der gesetzlichen Vorschriften erneut erteilt wird bzw. werden. 

 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte 

und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung 

des § 4 Abs. 1 und 2 sowie des § 4 Abs. 4 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des 

Genehmigten Kapitals 2021 anzupassen und, falls das Genehmigte Kapital 2021 bis zum 10. Mai 2026 

nicht oder nicht vollständig ausgenutzt sein sollte, § 4 Abs. 4 der Satzung nach Fristablauf der 

Ermächtigung zu streichen. 

(5) Das Grundkapital ist um bis zu 17.600.000,00 EUR bedingt erhöht („Bedingtes Kapital 2021“). Die 

bedingte Kapitalerhöhung wird durch Ausgabe von bis zu 17.600.000 auf den Namen lautenden 

Stückaktien nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 

Kombinationen dieser Instrumente) („Schuldverschreibungen“), die aufgrund des 

Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 11. Mai 2021 bis zum 10. Mai 2026 von der 

Gesellschaft oder durch eine Konzerngesellschaft begeben bzw. garantiert werden, von Wandlungs-

/Optionsrechten aus den Schuldverschreibungen Gebrauch machen bzw. Wandlungs-

/Optionspflichten genügen oder Andienungen von Aktien erfolgen und nicht andere 

Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt jeweils zu 

den nach Maßgabe der vorstehend bezeichneten Ermächtigung zu bestimmenden Options-

/Wandlungspreisen. Die neuen Aktien nehmen ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe am 

Gewinn teil. 

 

§ 5 Aktien 
(1) Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen. 

(2) Form und Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine setzt der 

Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest. 

(3) Die Gesellschaft kann Einzelaktien in Aktienurkunden zusammenfassen, die eine Mehrheit von 

Stückaktien verbriefen (Sammelaktien). Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist 

ausgeschlossen. 



C. 
Der Vorstand 

 
§ 6 Zusammensetzung, Beschlussfassung, innere Ordnung 
(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. 

(2) Über die Zahl der Vorstandsmitglieder, die Bestellung und den Widerruf der Bestellung sowie die 

Anstellungsverträge mit ihnen entscheidet der Aufsichtsrat nach den Bestimmungen des 

Aktiengesetzes und des Mitbestimmungsgesetzes. 

(3) Vorstandsmitglieder sollen bei ihrer Bestellung in der Regel nicht älter als 60 Jahre alt sein. 

(4) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben, sofern nicht der Aufsichtsrat eine 

Geschäftsordnung für den Vorstand erlässt. Die Geschäftsordnung bedarf eines einstimmigen 

Beschlusses der Vorstandsmitglieder und der Zustimmung des Aufsichtsrats. Die Geschäftsordnung 

hat jedoch insbesondere vorzusehen, dass der Vorstand zur Vornahme bestimmter Rechtsgeschäfte 

der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf. 

 

§ 7 Vertretung 
(1) Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei Mitglieder des Vorstandes gemeinschaftlich oder durch 

ein Mitglied des Vorstandes in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. 

(2) Der Aufsichtsrat kann einzelnen Mitgliedern des Vorstandes Einzelvertretungsbefugnis einräumen. 

 
 

D. 
Der Aufsichtsrat 

 
§ 8 Zusammensetzung, Wahl von Ersatzmitgliedern, Ausschüsse 
(1) Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 

zusammen. 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen bei ihrer Bestellung durch die Hauptversammlung in der Regel 

nicht älter als 69 Jahre sein. 

(3) Aufsichtsratsmitglieder, die gleichzeitig dem Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft angehören, 

sollen insgesamt nicht mehr als drei Aufsichtsratsmandate in konzernexternen börsennotierten 

Gesellschaften wahrnehmen. 

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden für die Zeit bis zur Beendigung derjenigen 

Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn 

der Amtszeit beschließt; hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht 

mitgerechnet. Die Wiederwahl in den Aufsichtsrat ist zulässig. 

(5) Für jedes Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre kann ein Ersatzmitglied gewählt werden. Tritt ein 

Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, so erlischt sein Amt mit Ende der 



Hauptversammlung, in der eine Ergänzungswahl nach Abs. 6 stattfindet, spätestens jedoch mit 

Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. Die Wahl von Ersatzmitgliedern für 

die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer richtet sich nach dem Mitbestimmungsgesetz. 

(6) Ergänzungswahlen erfolgen für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds. 

(7) Der Aufsichtsrat bildet einen Ausschuss nach § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz. Zusätzlich kann der 

Aufsichtsrat weitere Ausschüsse für besondere Aufgaben und Befugnisse bilden. Die Ausschüsse 

erfüllen im Namen und in Vertretung des Gesamtaufsichtsrats die ihnen übertragenen Aufgaben, 

soweit dies gesetzlich zulässig ist. 

 

§ 9 Abberufung und Niederlegung des Amtes 
(1) Die Bestellung der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder kann von dieser 

vor Ablauf der Wahlzeit widerrufen werden. 

(2) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt auch ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes unter 

Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist durch eine an den Vorstand zu richtende schriftliche 

Erklärung niederlegen. 

 

§ 10 Vorsitz im Aufsichtsrat, Stellvertretung 
(1) Der Aufsichtsrat wählt für eine Amtszeit unmittelbar nach der Hauptversammlung, in der die 

Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre gewählt werden, in einer ohne besondere Einberufung 

stattfindenden Sitzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. 

(2) Scheidet einer der Vorgenannten während der Amtszeit aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich 

eine Ergänzungswahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

 

§ 11 Einberufung und Beschlussfassung 
(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden oder, wenn dieser verhindert ist, von 

seinem Stellvertreter unter Angabe der einzelnen Tagesordnungspunkte einberufen. Die Einladung 

soll unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen erfolgen, und kann schriftlich, mündlich, 

fernschriftlich, fernmündlich, telegrafisch oder per E-Mail erfolgen; in dringenden Fällen kann die 

Einberufungsfrist bis auf drei Tage abgekürzt werden. Die Beschlussfassung über einen Gegenstand 

der Tagesordnung, der in der Einladung nicht enthalten war, ist nur zulässig, wenn kein Mitglied des 

Aufsichtsrats der Beschlussfassung widerspricht. 

(2) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in Sitzungen gefasst. Auf Anordnung des 

Aufsichtsratsvorsitzenden können Beschlüsse auch schriftlich, fernschriftlich, fernmündlich, 

telegrafisch oder per E-Mail gefasst werden. 

(3) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung von seinem 

Stellvertreter geleitet. 

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er 

insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. Bei der Feststellung der 

Beschlussfähigkeit werden Aufsichtsratsmitglieder, die sich der Stimme enthalten, mitgezählt. Die 

Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht 

gesetzlich andere Mehrheiten vorgeschrieben sind. Bei Stimmengleichheit kann jedes 



Aufsichtsratsmitglied die zweite Abstimmung verlangen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats – im Fall 

seiner Verhinderung sein Stellvertreter – bestimmt, wann die Abstimmung wiederholt wird. Ergibt 

sich auch bei der zweiten Abstimmung Stimmengleichheit, hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats 

zwei Stimmen. Die Art der Abstimmung bestimmt der Sitzungsvorsitzende. Bei schriftlicher, 

fernschriftlicher, fernmündlicher, telegrafischer oder Stimmabgabe per E-Mail gelten die 

Bestimmungen entsprechend. Die vorstehenden Regelungen finden entsprechende Anwendung auf 

die Beschlüsse in Ausschüssen mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Vorsitzenden des 

Aufsichtsrats und seines Stellvertreters der Ausschussvorsitzende bzw. sein Stellvertreter treten, 

soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. 

(5) Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom 

Sitzungsvorsitzenden zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift über schriftlich, fernschriftlich, 

fernmündlich, telegrafisch oder per E-Mail gefasste Beschlüsse hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats 

zu unterzeichnen. 

(6) Der Aufsichtsratsvorsitzende ist befugt, Erklärungen des Aufsichtsrats, die zur Durchführung der 

Beschlüsse des Aufsichtsrats erforderlich sind, in dessen Namen abzugeben. 

(7) Im Übrigen kann sich der Aufsichtsrat im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vorschriften und der 

Bestimmungen dieser Satzung selbst eine Geschäftsordnung geben. 

 

§ 12 Vergütung 
(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten jährlich eine feste Vergütung von 80.000 EUR. Der 

Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das 2,5-fache und der Stellvertreter das 1,75-fache der nach 

Satz 1 zu gewährenden Vergütung. Außerdem erhält jedes Mitglied des Arbeitsausschusses eine 

jährliche feste Vergütung von 30.000 EUR, jedes Mitglied des Audit Committee eine jährliche feste 

Vergütung von 30.000 EUR und jedes Mitglied des Personalausschusses eine jährliche feste 

Vergütung von 30.000 EUR, der Vorsitzende der jeweiligen Ausschüsse jeweils das Doppelte der 

vorgenannten Beträge. Jedes Mitglied des Nominierungsausschusses erhält eine jährliche feste 

Vergütung von 20.000 EUR. Zusätzlich zur festen jährlichen Vergütung nach Satz 1 werden jedoch 

lediglich die drei höchstdotierten Ausschussmitgliedschaften vergütet. Für den Fall, dass der 

Aufsichtsrat einen Ausschuss für Geschäfte mit nahestehenden Personen bildet, wird für den Vorsitz 

und die Mitgliedschaft in diesem Ausschuss keine Vergütung gewährt. Für den Vorsitz und die 

Mitgliedschaft im Vermittlungsausschuss wird ebenfalls keine Vergütung gewährt. 

(2) Die Vergütung nach Absatz 1 ist zahlbar nach Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung 

des Aufsichtsrats für das jeweils abgelaufene Geschäftsjahr entscheidet. Mitglieder des Aufsichtsrats, 

die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss angehört 

haben, erhalten für jeden angefangenen Monat ihrer Tätigkeit eine zeitanteilige Vergütung. Die 

Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsratsmitglied seine Auslagen. Eine etwaige Umsatzsteuer wird 

von der Gesellschaft erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats berechtigt sind, die 

Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen und dieses Recht ausüben. 

(3) Die Gesellschaft unterhält im eigenen Interesse eine angemessene Vermögensschaden-

Haftpflichtversicherung für ihre Organe und Leitungsverantwortlichen, in die auch die 

Aufsichtsratsmitglieder einbezogen und auf Kosten der Gesellschaft mitversichert werden. 



(4) Die Regelungen dieses § 12 gilt ab dem Zeitpunkt der Eintragung der entsprechenden 

Satzungsänderung in das Handelsregister der Gesellschaft und wird für das Geschäftsjahr, in dem 

die Eintragung erfolgt, zeitanteilig ab dem Zeitpunkt der Eintragung gewährt. 

 
 

E. 
Die Hauptversammlung 

 
§ 13 Ort der Hauptversammlung 
(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, einem Ort innerhalb des Umkreises von 50 

Kilometern vom Sitz der Gesellschaft oder einem deutschen Börsenplatz statt. 

(2) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, die vollständige oder teilweise Bild- und Tonübertragung der 

Hauptversammlung zuzulassen. 

 

§ 14 Einberufung 
Die Hauptversammlung ist mit der gesetzlichen Frist einzuberufen. 

 
§ 15 Teilnahme und Stimmrecht 
(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen 

Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich rechtzeitig angemeldet haben. 

Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in 

Textform mindestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen. Im Falle der Einberufung durch den 

Vorstand ist der Vorstand, im Falle der Einberufung durch den Aufsichtsrat ist der Aufsichtsrat 

berechtigt, in der Einberufung eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorzusehen. Für die 

Berechnung der jeweiligen Frist sind der Tag der Versammlung und der Tag des Zugangs der 

Anmeldung nicht mitzurechnen. 

(2) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne 

Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne 

ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können. Der 

Vorstand ist auch ermächtigt, nähere Bestimmungen zur Teilnahme und zur Rechtsausübung nach 

Satz 1 zu treffen. 

(3) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der 

Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben 

dürfen (Briefwahl). Der Vorstand bestimmt auch die näheren Einzelheiten des Verfahrens nach Satz 1. 

(4) Ist einem Aufsichtsratsmitglied die Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung aus 

gesundheitlichen Gründen, aufgrund einer dienstlich bedingten Verhinderung oder einem durch 

einen wichtigen Grund bedingten Aufenthalt im Ausland nicht möglich, so kann es an der 

Hauptversammlung auch im Wege der Bild- und Tonübertragung teilnehmen. 

 



§ 16 Vorsitz in der Hauptversammlung 
(1) Die Hauptversammlung wird vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats, im Falle seiner Verhinderung durch 

seinen Stellvertreter, geleitet. 

(2) Der Versammlungsleiter bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung 

verhandelt werden, sowie Art und Reihenfolge der Abstimmung. 

(3) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht für den ganzen 

Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für einzelne Redner zeitlich 

angemessen zu beschränken. 

 

§ 17 Beschlussfassung 
(1) Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

(2) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gefasst, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Sofern das Gesetz außer 

der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, genügt – sofern es gesetzlich zulässig ist – 

einfache Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. 

 
 

F. 
Jahresabschluss, Gewinnverwendung 

 
§ 18 Geschäftsjahr, Jahresabschluss 
(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Der Vorstand hat innerhalb der ersten drei Monate des Geschäftsjahres den Jahresabschluss sowie 

den Lagebericht sowie gegebenenfalls in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres den 

Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und 

unverzüglich dem Aufsichtsrat und Abschlussprüfer vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem 

Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, den er der Hauptversammlung für die Verwendung des 

Bilanzgewinns machen will. 

(3) Stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss fest, so kann bis zur Hälfte des Jahresüberschusses 

in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt werden. 

 

§ 19 Gewinnverwendung 
Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des Bilanzgewinns. Sie kann anstelle oder neben 

einer Barausschüttung auch eine Sachausschüttung beschließen 

 
 
 
 



G. 
Schlussbestimmungen 

 
§ 20 Satzungsänderungen 
Änderungen dieser Satzung, die nur deren Fassung betreffen, können vom Aufsichtsrat beschlossen 
werden. 

 
§ 21 Gründungsaufwand 
Den mit der Gründung der Aktiengesellschaft verbundenen Aufwand trägt die Gesellschaft bis zum 

Gesamtbetrag von DM 80.000,--. 

 

§ 22 Einbringungs- und Übernahmebestimmungen 
Die Gründungsgesellschafter Uwe Holy und Jochen Holy haben vor der Umwandlung der Hugo Boss 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung Kleiderfabrik in die Aktiengesellschaft als Sacheinlagen gegen 

Gewährung von Gesellschaftsrechten (Geschäftsanteilen von je DM 300.000,--) ihre Beteiligung an der 

Gesellschaft des bürgerlichen Rechts 

„Holy Grundstücksgesellschaft (GbR)“ mit Sitz in Metzingen 

eingebracht, so dass das gesamte Vermögen der vorgenannten Gesellschaft auf die Hugo Boss 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung Kleiderfabrik übergegangen ist. Diese Sacheinlagen entsprechen je 

6.000 Aktien im Nennwert von DM 50,-- für die Gründungsgesellschafter Uwe Holy und Jochen Holy. Der 

den Nennbetrag der Stammeinlagen (Aktien) übersteigende Wert der Sacheinlage im Betrag von 

DM 9.383,22 wurde in die Rücklage eingestellt. 
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